
 

GESUNDHEITS- UND FÜRSORGEDIREKTION DES KANTONS BERN 

KANTONSARZTAMT 
 

RICHTLINIEN 
VOM 31. OKTOBER 2003  

 

ZUR BEURTEILUNG DER AUSBILDUNGEN  
 

VON 
 

Heilpraktikerinnen und Heilpraktikern 

Homöopathinnen und Homöopathen 

Akupunkteurinnen und Akupunkteuren 

Therapeutinnen und Therapeuten der TCM 
 

 
Art. 1  Die Dauer einer Ausbildung beträgt nach den Bestimmungen der Verordnung 

über die beruflichen Tätigkeiten im Gesundheitswesen vom 24. Oktober 2001 
(Gesundheitsverordnung, GesV) 

 
a) für Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker: mindestens 3 Jahre; 

 
b) für Homöopathinnen und Homöopathen: mindestens 3 Jahre; 

 
c) für Akupunkteurinnen und Akupunkteure: mindestens 3 Jahre; 

 
d) für Therapeutinnen und Therapeuten der TCM: mindestens 3 Jahre; 

 

Art. 2  Als Mindestanforderungen zur Erfüllung der quantitativen Voraussetzungen an die 
Ausbildung im Sinne von Artikel 1 gelten: 

 

a) für Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker: 
-  1‘600 Präsenzstunden Ausbildung, davon 1’000 Präsenzstunden 

methodenspezifische Ausbildung und 600 Präsenzstunden schul-
medizinische Ausbildung, 

 oder 
- Naturheilpraktiker/in mit eidgenössischem Diplom in Traditioneller  
 Europäischer Naturheilkunde TEN, 

 oder 
- Zertifikat OdA AM in Traditioneller Europäischer  
 Naturheilkunde TEN. 

 

b) für Homöopathinnen und Homöopathen: 
- 1’250 Präsenzstunden Ausbildung, davon 650 Präsenzstunden me-

thodenspezifische Ausbildung und 600 Präsenzstunden schul-
medizinische Ausbildung, 

 oder 
- die erfolgreiche Absolvierung der schriftlichen Prüfung SHP 

(Schweizerische Homöopathie Prüfung), 

 oder 
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- Naturheilpraktiker/in mit eidgenössischem Diplom in Homöopathie, 

oder 
- Zertifikat OdA AM in Homöopathie. 

 

c) für Akupunkteurinnen und Akupunkteure: 
- 1‘200 Präsenzstunden theoretische Ausbildung,  
 davon 600 Präsenzstunden methodenspezifische Ausbildung  
 und     600 Präsenzstunden schulmedizinische Ausbildung, 

 oder 
- die A-Mitgliedschaft beim SBO-TCM (Schweizerische Berufsorgani-

sation für Traditionelle Chinesische Medizin) mit entsprechendem 
Diplom (dipl. Akupunkteur/in SBO-TCM), 

 oder 
- Naturheilpraktiker/in mit eidgenössischem Diplom in Traditioneller  
 Chinesischer Medizin TCM, Schwerpunkt Akupunktur-Tuina, 

 oder 
- Zertifikat OdA AM in Traditioneller Chinesischer Medizin TCM,  
 Schwerpunkt Akupunktur-Tuina. 
 

d) für Therapeutinnen und Therapeuten der TCM: 
- 1‘200 Präsenzstunden theoretische Ausbildung,  
 davon 600 Präsenzstunden methodenspezifische Ausbildung  
 und     600 Präsenzstunden schulmedizinische Ausbildung,  

 oder 
- die A-Mitgliedschaft beim SBO-TCM (Schweizerische Berufsorgani-

sation für Traditionelle Chinesische Medizin) mit entsprechendem 
Diplom (dipl. Herbalist/in SBO-TCM), 

 oder 
- Naturheilpraktiker/in mit eidgenössischem Diplom in Traditioneller  
 Chinesischer Medizin TCM, Schwerpunkt Herbalistik, 

 oder 
- Zertifikat Oda AM in Traditioneller Chinesischer Medizin TCM, 
 Schwerpunkt Herbalistik. 
 

Art. 3  In qualitativer Hinsicht genügen für die Ausbildung 
 

a) von Heilpraktikerinnen und Heilpraktikern: 
- die in Anhang 1 aufgeführten Ausbildungsinhalte, 

 oder 
- Naturheilpraktiker/in mit eidgenössischem Diplom in Traditioneller  
 Europäischer Naturheilkunde TEN, 

 oder 
- Zertifikat Oda AM in Traditioneller Europäischer  
 Naturheilkunde TEN. 

 

b) von Homöopathinnen und Homöopathen: 
- die in Anhang 2 aufgeführten Ausbildungsinhalte,  

 oder 
- die erfolgreiche Absolvierung der schriftlichen Prüfung SHP  
 (Schweizerische Homöopathie Prüfung), 

 oder 
- Naturheilpraktiker/in mit eidgenössischem Diplom in Homöopathie, 

 oder 
- Zertifikat OdA AM in Homöopathie. 

 

c) von Akupunkteurinnen und Akupunkteuren: 
- die in Anhang 3 aufgeführten Ausbildungsinhalte, 

 oder 
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- die A-Mitgliedschaft beim SBO-TCM (Schweizerische  
 Berufsorganisation für Traditionelle Chinesische Medizin)  
 mit entsprechendem Diplom (dipl. Akupunkteur/in SBO-TCM), 

 oder 
- Naturheilpraktiker/in mit eidgenössischem Diplom in Traditioneller 

Chinesischer Medizin TCM, Schwerpunkt Akupunktur-Tuina, 

 oder 
- Zertifikat OdA AM in Traditioneller Chinesischer Medizin TCM, 
 Schwerpunkt Akupunktur-Tuina. 

 

d) von Therapeutinnen und Therapeuten der TCM: 
- die in Anhang 4 aufgeführten Ausbildungsinhalte,  

 oder 
- die A-Mitgliedschaft beim SBO-TCM (Schweizerische 

Berufsorganisation für Traditionelle Chinesische Medizin)  
mit entsprechendem Diplom (dipl. Herbalist/in SBO-TCM), 

 oder 
- Naturheilpraktiker/in mit eidgenössischem Diplom in Traditioneller 
 Chinesischer Medizin TCM, Schwerpunkt Herbalistik,  

 oder 
- Zertifikat OdA AM in Traditioneller Chinesischer Medizin TCM, 
 Schwerpunkt Herbalistik. 

 

Art. 4 Wer die quantitativen und qualitativen Anforderungen nach den Artikeln 1 bis 
3 dieser Richtlinien erfüllt, verfügt über eine genügende Ausbildung im Sinne 
der Gesundheitsverordnung (GesV). Vorbehalten bleibt Artikel 5. 

 

Art. 5  Für Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller, die ihre Ausbildung vor dem  
1. Januar 2002 begonnen haben, genügt folgende Mindestausbildung: 
 
  

Methoden-

spezifische 

Ausbildung 

 

Schulmedi- 

zinische 

Ausbildung 

 

 

Total 

    
Heilpraktik  500 Stunden 350 Stunden  850 Stunden * 
Homöopathie  500 Stunden 350 Stunden  850 Stunden * 
Akupunktur  600 Stunden 200 Stunden  800 Stunden *  
TCM  600 Stunden 200 Stunden  800 Stunden *  
    

     (1 Stunde = 60 Minuten) 

 
*Zusätzlich ist eine sechsmonatige Tätigkeit unter fachlicher Aufsicht nach Abschluss der Aus-
bildung gemäss Artikel 48, 50, 52, und 54 Absatz 3 der Gesundheitsverordnung, (GesV) 
nachzuweisen. 
 

Beilagen: 

 

Anhang 1: Qualitative Erfordernisse an die Ausbildung von Heilpraktikerinnen und 

Heilpraktikern 

 

Anhang 2: Qualitative Erfordernisse an die Ausbildung von Homöopathinnen und 

Homöopathen 

 

Anhang 3: Qualitative Erfordernisse an die Ausbildung von Akupunkteurinnen und 

Akupunkteuren 

 

Anhang 4: Qualitative Erfordernisse an die Ausbildung von Therapeutinnen und 

Therapeuten TCM 
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